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Pascal Mennen (GRÜNE): 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Da ist man schneller wieder dran, als 

man gucken kann. 

Statistisch sitzen in jeder Reihe des Plenums etwa 

zwei Personen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 

und zwei mit Rechenschwäche. Kennen Sie 

jemanden? 

Lassen Sie mich mit einer persönlichen Erfahrung 

beginnen. Ich erinnere mich eine an eine Schülerin 

einer meiner Klassen während meiner Zeit als Leh-

rer, die in vielen Fächern große Stärken zeigte. Sie 

war eine sehr engagierte, kluge und auch ehrgeizige 

Schülerin. Doch als in der Oberstufe der No-

tenschutz für ihre Rechtschreibung wegfiel, stand 

sie plötzlich vor einem unüberwindbaren Hindernis. 

Ihre Rechtschreibung zählte auf einen Schlag in 

sämtlichen Fächern. Ihre Leistungen wurden nicht 

mehr an ihren fachlichen Kompetenzen, sondern an 

einer Schwäche gemessen - trotz Diagnose und zu-

vor gewährtem Nachteilsausgleich. Am Ende schei-

terte sie an einer Hürde, die wir mit diesem Antrag 

endlich abschaffen wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 

SPD) 

Dieses Beispiel steht für viele betroffene Kinder und 

Jugendliche. In Niedersachsen gibt es rund 1,2 Mil-

lionen Schüler*innen. Schätzungen zufolge haben 

zwischen 3 und 8 % von ihnen eine Legasthenie, 

bei Dyskalkulie sind es 3 bis 7 %. Das bedeutet, 

dass mindestens 100 000 junge Menschen in Nie-

dersachsen von diesen Lernstörungen betroffen 

sind - 100 000 Kinder und Jugendliche, deren Po-

tenzial wir vielleicht nicht voll zur Entfaltung bringen. 

Wir haben uns zu diesem Thema mit dem Landes-

verband für Legasthenie und Dyskalkulie ausge-

tauscht. Auch auf dem großen Kongress des Lan-

desschülerrates wurden der fehlende Notenschutz 

und Nachteilsausgleich und auch die sehr unter-

schiedliche Handhabung in den Schulen themati-

siert und kritisiert. 

Die Lese-Rechtschreib-Schwäche ist nach dem in-

ternationalen Klassifikationsschema ICD-10 der 

Weltgesundheitsorganisation eine anerkannte Ent-

wicklungsstörung schulischer Fähigkeiten mit den 

Behandlungsziffern F81.0 und F81.1. Sie bedarf ei-

ner qualifizierten Therapie, die auf anderen Konzep-

ten und Methoden als denen der Schule basiert. 

Aber sie darf nicht von der Schule ausschließen. 

Im schwarz-grünen Baden-Württemberg beispiels-

weise ist der Nachteilsausgleich in allen Klassen-

stufen, auch in Abschlussklassen und Prüfungen, 

möglich und wird nicht im Zeugnis vermerkt. Wir 

fordern deshalb unter anderem eine Aktualisierung 

des 2012 ausgelaufenen Erlasses, um den Bedar-

fen von Schüler*innen mit Legasthenie und Dyskal-

kulie gerecht zu werden. Dabei möchten wir, dass 

auch moderne, zum Beispiel auch IT-gestützte 

Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs mitgedacht 

werden. 

Wir fordern die Möglichkeit des Notenschutzes für 

Betroffene in der Oberstufe, damit sie faire Bil-

dungschancen erhalten. Wir fordern eine Auswei-

tung des Nachteilsausgleichs auf die berufsbilden-

den Schulen, eine enge Einbindung der Fachver-

bände, die mit ihrer Expertise sicherstellen, dass die 

Maßnahmen wirksam und auch praxisnah sind, so-

wie eine umfassende Informations- und auch Fort-

bildungsstrategie für Lehrkräfte, um die Unsicher-

heiten im Umgang mit den betroffenen Schüler*in-

nen abzubauen. 

Sehr geehrte Abgeordnete, es gibt Legastheniker, 

die als Autorinnen, Journalisten oder Rechtsanwäl-

tinnen tätig sind - Berufe, in denen viel 

verschriftlicht werden muss. Wurde ein Mensch mit 

einer Dyskal-kulie gut gefördert, findet man ihn 

auch in mathematisch geprägten Berufen. Albert 

Einstein, Walt Disney, Bill Gates, Richard Branson, 

Jamie Oliver, Prinz Harry, Steve Jobs und Tom 

Cruise sind sehr gute Beispiele. Helfen wir den 

Menschen, ihre Potenziale zu entfalten, und werfen 

wir ihnen nicht weiter Steine in den Weg! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 

SPD) 

Mit diesem Antrag schaffen wir mehr Gerechtigkeit. 

Es wird uns gelingen, Kinder und Jugendliche nicht 

mehr aufgrund einer Entwicklungsstörung von glei-

chen Chancen auszuschließen, sie nicht mehr ihrer 

Bildungsabschlüsse und Möglichkeiten zu berau-

ben und sie zudem nicht mehr dem Arbeitsmarkt zu 

entziehen. Ich freue mich auch im Sinne meiner 
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ehemaligen Schüler*innen, die ich zu häufig schei-

tern sehen musste, dass wir mit unserem Antrag 

diese Gerechtigkeitslücke schließen werden. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 

SPD) 

Vizepräsidentin Barbara Otte-Kinast: 

Vielen Dank. - Als Nächstes hat das Wort: aus der 

Fraktion der CDU der Kollege Karl-Ludwig von 

Dan-witz. Bitte schön! 

(Beifall bei der CDU) 

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz (CDU): 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Schülerinnen und Schü-

ler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche oder ei-

ner Rechenschwäche brauchen dringend Unterstüt-

zung. Deswegen unterstützen wir diesen Antrag. 

4 bis 10 % aller Menschen leiden an Legasthenie 

oder Dyskalkulie. Unsere Schülerinnen und Schüler 

brauchen Unterstützung. Damit diese Schülerinnen 

und Schüler trotz ihrer Probleme gut in der Schule 

zurechtkommen, braucht es gute Rahmenbedin-

gungen. 

Zuallererst müssen mögliche Schwächen frühzeitig 

erkannt werden. Dann muss es zu einer angemes-

senen Unterstützung kommen. Wichtig sind indivi-

duelle Maßnahmen, die an der individuellen Lern-

ausgangslage anknüpfen. Dafür, meine Damen und 

Herren, sind Verbesserungen im personellen und 

technischen Bereich nötig. Mir fehlt leider der 

Glaube, dass unsere Kultusministerin diese Verbes-

serungen in Niedersachsen auf den Weg bringt. Es 

fehlen Lehrkräfte, insbesondere auch Förderschul-

lehrkräfte. Es fehlt an Schulpsychologie und 

Schulsozialarbeit. 

(Swantje Schendel [GRÜNE]: Die wir 

beide ausbauen!) 

Sie als Antragsteller „bitten“ die Landesregierung 

nur. So steht es im Antrag; der Kollege hat es zum 

Glück etwas deutlicher formuliert. Aber mit Bitten 

allein kommen wir, denke ich, nicht weiter darin, et-

was zu verbessern. Wir müssen das einfordern. 

Wenn wir das nicht deutlich einfordern, dann wird 

es leider bei den Trippelschritten bleiben, die wir in 

den letzten Jahren gewohnt waren. Dann wird 

nichts bewegt. Dann kommt es wirklich zu der in Ih-

rem Antrag angesprochenen und beklagten zuneh-

menden Bildungsungerechtigkeit. 

Diese Bildungsungerechtigkeit bringt all das mit 

sich. Dann bezahlen Eltern, die es sich leisten kön-

nen, für bessere Schulen und Nachhilfestunden, und 

die anderen Kinder, deren Eltern das alles nicht 

können, fallen hinten runter. Das, meine Damen und 

Herren, wollen wir nicht. Deswegen wollen wir jetzt 

an diesem Antrag konkret mitarbeiten. 

Wir unterstützen, dass der Erlass zum Nachteil-

sausgleich erneuert werden soll. Es fällt in diesem 

Zusammenhang allerdings auf, dass es wohl meh-

rere Erlasse in Niedersachsen gibt, die auslaufen, 

was für Unsicherheit sowohl in rechtlicher als auch 

in pädagogischer Hinsicht sorgt. 

Wir haben heute Vormittag erst über das Beispiel 

des Erlasses zur Gewaltprävention gesprochen, 

der auch schon ausgelaufen war. Ich empfehle 

Ihnen ein vernünftiges Fristenmanagement - das 

kennt man in anderen Branchen -, bei dem genau 

aufgelistet wird, wann welche Erlasse auslaufen, 

sodass man sich früh genug auf den Weg machen 

kann, diese Erlasse zu aktualisieren und auf den 

neuesten Stand zu bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wichtig ist im Zusammenhang mit Legasthenie und 

Dyskalkulie auch, die schulrechtlichen Regelungen 

der einzelnen Bundesländer zu vereinheitlichen. Sie 

klaffen heute noch weit auseinander. Während in 

vielen Ländern zumindest für von Legasthenie Be-

troffene gewisse Unterstützungsmaßnahmen grei-

fen, sind Nachteilsausgleiche für Schüler mit Dys-

kalkulie kaum vorhanden. Diese uneinheitliche 

Rechtslage führt dazu, dass die Bildungschancen 

der Betroffenen stark von ihrem Wohnort abhängen. 

Bei den Themen Nachteilsausgleich und Noten-

schutz gibt es starke Unterschiede. So erhalten etwa 

in Berlin rechenschwache Kinder in den Klassen 3 

und 4 einen Förderplan, der ihnen einräumt, dass sie 

für Berechnungen 25 % mehr Zeit bekommen. Oder 

sie erhalten zusätzliche Hilfsmittel und 

unterschiedliche Aufgabenstellungen. In Branden-

burg zum Beispiel kann bei einer schweren Rechen-

störung die Benotung bis zur Klasse 4 ausgesetzt 

werden. In Bayern bieten Förder- und Beratungs-

stellen Unterstützung für Eltern und Lehrkräfte an - 

einen Nachteilsausgleich gibt es dafür in Bayern 

wiederum nicht. Da muss es doch klares Ziel sein, 

dass man sich zwischen den Bundesländern in die-

sem wichtigen Bereich besser abstimmt. 

Eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler zu un-

terstützen, bieten technische Hilfsmittel: Diktiersoft-

ware, Vorleseprogramme oder Scannerstifte mit 
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